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Produkt  

    
- Produkt 
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Dieser Bericht enthält unveröffentlichte Informationen des Landkreises Böblingen. Das uner-
laubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieses Produktberichts ist nicht gestattet. 
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Produktbeschreibung 

Kurzbeschreibung 

Produkt 36.50.01: Abstimmung der örtliche Bedarfsplanung von Kindertages-
betreuungsplätzen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-
Württemberg (KitaG), als auch gemäß dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) 
zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren zwischen dem 
Kreisjugendamt und den Kommunen des Landkreises. 

Gesteigertes Maß an Absprachen und Koordinationsbedarf aufgrund bundes-
gesetzlicher Regelungen wie z.B. das Investitionsförderprogramm zum Aus-
bau der Kleinkindbetreuung in Einrichtungen und Tagespflege, sowie weiterer 
Programme wie z.B. Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration u.ä. Eine en-
ge Kooperation mit Einrichtungen in Fragen des Kinderschutzes ist ebenso 
angezeigt, wie die immer stärker werdende Einbindung von Einrichtungen in 
Fragen der Frühen Hilfen, der Netzwerke vor Ort und dem Übergang in die 
Schule. 

Produkt 36.50.02: Tagespflege als Teil der Kindertagesbetreuung macht eben-
falls koordinierende Arbeit notwendig, die Mitwirkung an konzeptionellen Fra-
gen, sowie die Beratung und Begleitung der beiden im Landkreis agierenden 
Tagespflegevereine ist in diesem Produkt angesiedelt. 

Durch die Initiierung von TAKKI – kommunale Tagespflege für Kleinkinder – 
ist eine intensive Begleitung der Kommunen und Tagepflegevereine notwen-
dig. 

Die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur Unfallversicherung und 
der hälftigen Sozialversicherungsbeiträge gem. § 23 SGB VIII von Tagespfle-
gepersonen in der Kindertagespflege wird in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
vorgenommen. 

Die finanzielle Förderung der Tagespflegevereine, die Verwaltung und Weiter-
leitung der Landesfördermittel gem. § 29c FAG für die Kindertagespflege sind 
ebenfalls in diesem Produkt angesiedelt.. 

Produkt 36.50.03: Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs.3 SGB VIII). 
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 
90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Ertei-
lung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festset-
zung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge. 

Ziele 

Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung in einer Einrichtung der Kin-
dertagesbetreuung und in der Kindertagespflege, Abstimmung der örtlichen 
Bedarfsplanung, Kooperation mit Trägern und Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung, Kooperation mit den Tagespflegevereinen der Kindertages-
pflege. Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren 
Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.  
 
Auftragsgrundlage 
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Gesetzliche Grundlage  § 3,2 KiTaG; §§  22, 24, 43, 90 SGB VIII, VwV Kin-

dertagespflege 
Kreistagbeschluss   
Andere  
Weisungsgebundene Pflichtaufgabe  § 22 SGB VIII 
Weisungsfreie Pflichtaufgabe   
Freiwillige Aufgabe   
 
Zielgruppen 
 
Städte und Gemeinden, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegevereine, Fachbera-
tungen, Eltern, Tagespflegepersonen 
 
Extern  
Intern  
 

Bericht der Produktverantwortlichen mit den Produktzielen 

36.50.01 und 36.50.02 Fachstelle Kindertagesbetreuung 
Neben der Etablierung der Fachstelle Kindertagesbetreuung in verschiedenen Gremien, z.B. im 
Fachkreis der Fachberaterinnen, befasste sich die Fachstelle Kindertagesbetreuung mit dem jährli-
chen Bericht zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Böblingen. 
Gemeinsam mit den Kommunen erhebt das Amt für Jugend und Bildung zum Stichtag 1. März eines 
jeden Jahres alle im vorliegenden Bericht verwendeten Daten zur Kindertagesbetreuung. Dieser Be-
richt soll neben der Berichts- bzw. Informationspflicht auch dazu dienen, die örtliche Bedarfsplanung, 
die in den Kommunen vorgenommen werden muss, zu unterstützen. 
 
Wie gewohnt werden Daten und Fakten zu allen Angebotsformen der Kindertagesbetreuung für die 
Altersgruppe 0 bis 3 Jahre, der Altersgruppen der Kindergartenkinder bis zum Schuleintritt sowie den 
Schulkindern bis 14 Jahre aufbereitet, ebenso wie die Angebote für Kinder mit Behinderungen. 
 
Der diesjährige Bericht lenkte den Blick mit dem Schwerpunktthema auf die sprachliche Bildung und 
Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Neben einer kurzen Einführung zu den Themen Spra-
che, sprachliche frühe Bildung und Sprachförderung wurden einige Daten zur Sprachförderung im 
Landkreis Böblingen aufbereitet. Parallel zum gewohnten Bericht Kindertagesbetreuung wurde in 
diesem Jahr ein ausführlicher Bericht zur Einschulungsuntersuchung vom Gesundheitsamt vorge-
legt, der ebenfalls das Thema Sprache und Sprachförderung behandelte. Zusammengenommen bie-
ten beide Berichte umfangreiche Informationen und Daten zum Thema. 
 
Neben dem o.g. Bericht galt es Anfragen von Eltern wegen einem Platz für ihr Kleinkind zu bearbei-
ten, ebenso wie der Einsatz als insoweit erfahrene Fachkraft (ieF) zur Beratung in Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung wegen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung. 
  
In der Kindertagespflege stand neben einem regelmäßigen Austausch mit den beiden Tagespflege-
vereinen, die Frage der Harmonisierung der Elternbeiträge in der Kindertagespflegeund der damit 
einhergehenden eventuellen Änderung der Administration der Kindertagespflege im Raum, die in der 
Projektgruppe TAKKI erörtert und entschieden wurde. Weiterhin wurde die Frage der Ausweitung 
von TAKKI auf Kinder über 3 Jahren erwogen. Diese Ausweitung wird von jeder TAKKI-Kommune 
selbst entschieden. 
 
Die Konzipierung und Leitung eines Workshops bei einem Fachtag „Kein Raum für Missbrauch – In-
stitutionelle Schutzkonzepte“, sowie die Durchführung regelmäßiger Fachgremien (Trägerkonferenz, 
Planungskreis Inklusion, Fachkreis der Fachberaterinnen, Runder Tisch Qualifizierung Tagespflege) 
runden die Arbeit der Fachstelle Kindertagesbetreuung ab. 
 
 
 
  

24.02.2015  Andrea Bader-Hamnca / Bettina Wagner 
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Produktbericht  

2.3 Bestandskennzahlen 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Einwohner im Landkreis 367.732 368.494 371.268 374.476 378.336 

Jugendeinwohner 

0-unter 3 Jahre 

3-unter 6 Jahre 

6-unter 15 Jahre 

 

10.040 

10.389 

34.930 

 

9.813 

10.488 

34.279 

 

9.995 

10.393 

33.808 

 

10.032 

10.466 

33.252 

 

10.344 

10.529 

33.144 

Versorgungsquote der 

Kindertagesbetreuung* 

0 bis 3 Jahre 

   Schulkinder 

 

 

18,7 % 

2,7 % 

 

 

21,7 % 

3,4 % 

 

 

24,6 % 

2,8 % 

 

 

27,1 % 

3,1 % 

 

 
32,4 % 

3,0 % 

Bestehende Platzzahlen      

Kleinkindbetreuung 1.868 2.179 2.416 2.705 3.252 

Schulkindbetreuung 967 1.176 967 1.052 1.007 

* Stand: 1.3.2014 

 
Personalkennzahlen P36.50.01 und P36.50.02 in der Fachstelle Kindertagesbetreuung 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vollzeitäquivalent     0,75 

Sachbearbeitung      0,60 

Stellenanteil Leitung     0,05 

Sekretariat     0,10 

 
          Personalkennzahlen P36.50.02 und P36.50.03 in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vollzeitäquivalent      

Sachbearbeitung WJ    4,45 4,45 

Stellenanteil Leitung    0,1 0,1 

Sekretariat    0,2 0,2 

 

 

Produkt  36.50.01  Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen  

Die Abstimmung/Beratung mit der örtlichen Bedarfsplanung erfordert eine große Anzahl von Bera-
tungen, sowie die Durchführung von landkreisweiten zwei Trägergesprächskreisen im Jahr. Ein um-
fangreicher Bericht über die Situation der Kindertagesbetreuung im Landkreis Böblingen mit allen 
Daten und Fakten wird jährlich erstellt und veröffentlicht. Die Fachstelle Kindertagesbetreuung ist An-
laufstelle für Politik, Träger, Fachberatungen und Interessierte im Landkreis und überregional.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kindertageseinrichtungen 272 276 283 285 298 

Plätze in Einrichtungen 

  0-unter 3 Jahren 

  3-Schuleintritt 

  Schulkinder 

 

1.428 

13.300 

786 

 

1.714 

12.904 

984 

 

1.940 

13.234 

802 

 

2.181 

13.101 

886 

 

2.681 

13.150 

869 
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Produkt 36.50.02  Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

Kindertagespflege als gleichwertiger Teil der Kindertagesbetreuung und als Pflichtaufgabe der öffent-
lichen Trägers der Jugendhilfe erfordert zum Einen vielfältige Kooperationen mit den beiden Tages-
pflegevereinen Tages- und Pflegeeltern e.V. Böblingen und Tages- und Pflegemutter e.V. Leonberg 
hinsichtlich Qualifizierung, Gewinnung und Erteilung der Pflegeerlaubnis gem. § 43 SGB VIII.  

Der öffentliche Träger fördert die beiden Tagespflegevereine, beantragt und verwaltet Landesför-
dermittel sowohl zur Strukturförderung der Kindertagespflege als auch gem. § 29c Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG).  

Nach § 23 SGB VIII erstattet der öffentliche Träger der Jugendhilfe den Tagespflegepersonen nach-
gewiesene Aufwendungen für Beiträge der Unfallversicherung sowie die Hälfte der nachgewiesenen 
Aufwendungen zur Alterssicherung und zur Kranken- und Pflegeversicherung (SV-Beiträge). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tagespflegepersonen 293 254 273 295 298 

Kinder in Tagespflege 783 865 837 870 880 

0-unter 3 Jahre 440 465 476 524 571 

3-unter 6 Jahre 162 208 196 180 171 

Schulkinder 181 192 165 166 138 

Teilnehmerzahl in Qualifizie-
rung (Kurs I – IV) 

    
 

Teilnehmerzahl in jährlicher 
Weiterbildung 

    
 

Teilnehmerzahl  

Abschlussprüfung 
     

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ausgaben      

Zuschüsse P 36.50.02      

an Tages- u. Pflegeeltern-
vereine    481.518 

 

529.915 

Übernahme hälftige SV-
Beiträge u. UV Beiträge 

   224.206 
 

251.363 

Qualibonus an TPP      

Weiterleitung FAG-Mittel      

  an Takki-Kommunen    1.543.793 
 

1.248.834 

    an Eltern    182.000 116.458 

Zuschussanträge      

Einnahmen      

Strukturförderung Tagespfle-
ge (Einnahmen)    69.105 

74.017 

 

FAG-Mittel    2.105.938 1.726.631 
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Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Einrichtungen und 
Kindertagespflege, Übernahme von Teilnehmerbeiträgen (§ 90 SGB VIII) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Einzelförderung § 22 in Ein-
richtungen in € 

1.140.614 € 1.314.204 € 1.336.693 € 1.624.325 € 1.424.526 

Anzahl Fälle    1285 1276 

Einzelförderung § 23 in Ta-
gespflege in € 

806.843 € 1.094.394 € 669.156 € 555.856 € 

 

661.856 € 

 

Anzahl Fälle    180 213 
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